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Die Verantwortung für
das Über- und Weiterleben
Ueberleben beim Einsatz moderner Massenvernichtungsmittel oder bei
Unglücksfällen mit Atomwaffen bedeutet Ueberleben im Schutzraum. Das
Zusammenleben vieler Menschen auf engem Raum stellt technische und
physiologische Probleme, die man kennt oder in Versuchen erproben kann.
Wie aber steht es mit den psychologischen Reaktionen? Konflikte treten auch
in der gewohnten Umwelt auf. Wieviel stärker müssen sie sich auswirken,
wenn man sich gegenseitig nicht aus dem Wege gehen kann? Einschränkungen

der Bewegungsfreiheit, ungünstige klimatische Verhältnisse und die

Ungewissheit der Zukunft steigern die Aggressivität und lassen latente
psychische Schwierigkeiten manifest werden. Wie reagieren die andern auf
schwere neurotische Symptome eines Einzelnen? Wir kennen die Antwort
nicht, weil sich solche Situationen nicht wirklichkeitsgetreu testen lassen.

Bei Versuchen stellen sich Freiwillige zur Verfügung, die genau wissen,

warum und wie lange sie die Unannehmlichkeiten eines solchen Aufenthaltes
in Kauf nehmen.

Psychologische Schwierigkeiten können aber gemildert oder sogar
weitgehend vermieden werden, wenn man sie kennt und durch die Auswahl

geeigneter Schutzraumleiter eine optimale Führung und Betreuung im
Schutzraum sicherstellt. Ein zentraler Dienst im Zivilschutz ist daher in
Zukunft der Schutzraumdienst. Bei seinem Aufbau müssen in erster Linie
die psychologischen und nicht mehr die technischen Aspekte im Vordergrund
stehen. Die Ausbildung ist durch besonders geschulte Fachleute sicherzustellen.

Entscheidend ist die Auswahl der Leiter grosser Schutzräume. Ein
Selektionsverfahren mit geeigneten Tests sollte in Betracht gezogen werden.

Das alles nützt aber nichts, wenn die geeigneten Leute nicht zur Verfügung
stehen. Eine zweckmässige Rekrutierung und Einteilung ist unumgänglich.
Damit liegt ein grosser Teil der Verantwortung für das Ueberleben nicht nur
beim Bund und den Kantonen, sondern ebensosehr bei den Behörden der

einzelnen Gemeinden!

Prof. Dr. Reinhold Wehrle
Präsident der Informations- und Redaktionskommission
des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz
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